
  

   
   

 

 

   
   

 

Ausschließlichkeitserklärung zum Beschaffungsantrag 
Unterschwelliger Bereich (unter 215.000 € netto) 

 
Antragsteller – Klinik / Abteilung / Institut 

 

 

 

 

 

(Stempel) 

Ausnahmeregelung für Beschaffungsgegenstände: 

▪ mit einem Beschaffungswert < 215.000 € netto 

▪ die einzigartige Produkteigenschaften 
aufweisen und nur von einem 
Hersteller/Lieferanten bezogen werden können 

▪ für die es keine vernünftige Alternative oder 

Ersatzlösung gibt 

 
 

 

 

 

  

Beschaffungsantrag vom:       

Geräte-Daten:       

Bitte beachten Sie:  

Das UKT ist als öffentlicher Auftraggeber verpflichtet, Wettbewerb zwischen potentiellen Lieferanten zu schaffen. Soll in Ausnahmefällen 

von diesem Grundsatz abgewichen werden und die Vergabe an einen bestimmten Lieferanten in der Verhandlungsvergabe erfolgen, sind 

durch die sog. Unterschwellen Vergabeverordnung zwei Verfahrensschritte zu beachten: 

1. Die Rechtsgrundlage des § 8.4 UVgO muss näher bestimmt sein (siehe Rückseite). Bei Bedarf berät Sie der Einkauf. 

2. Eine Darstellung der Beschaffungsgründe des medizinischen Anwenders/Forschers muss vergaberechtlich nachvollziehbar erkennen 

lassen, dass technisch-funktionale Produkteigenschaften im Zusammenhang mit dem speziellen Einsatzweck, den Ausnahmetat-

bestand der Lieferanten- oder Produktfestlegung rechtfertigen. Ggf. ist eine Markterkundung mit dem Einkauf durchzuführen. 

 Auswahlfeld zur Rechts-
grundlage nach § 8.4 UVgO 

(siehe Rückseite) 

Bitte eintragen oder Auswahl treffen: 

{-} 

 
Fachliche Begründung des Antragstellers (Bei Bedarf fügen Sie bitte ein Zusatzblatt der Begründung bei):  

      

 

 

Tübingen, den       
 

 
 

Unterschrift des Antragstellers / Anwenders 
 

 
Wichtige Versandinformationen für die ergänzenden Beschaffungsunterlagen !   

     

Einkaufs-
bereiche 

Geräte der Medizin- und Labortechnik IT-Bedarf und technischer Sachbedarf Bedarf für den technischen Betrieb Dienstleistungen 

an: Verwaltung des Klinikums 
Geschäftsbereich D Wirtschaft und 
Medizintechnik 
D5 Einkauf Medizintechnik 
Geissweg 7 – 72076 Tübingen 

Verwaltung des Klinikums 
Geschäftsbereich D Wirtschaft und 
Medizintechnik 
D2:  IT- und technischer Bedarf 
Geissweg 5 – 72076 Tübingen 

Verwaltung des Klinikums 
tba – Technisches Betriebsamt 
Otfried-Müller-Straße 4 – 72076 Tübingen 

Verwaltung des Klinikums 
Geschäftsbereich E Zentrales Betriebsm. 
E1: Betriebliche Dienstleistungen 
Geissweg 3 – 72076 Tübingen 



   

Rechtsgrundlage: § 8.4 UVgO 
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Auszug aus der Unterschwellen Vergabeordnung  § 8.4 UVgO – Stand: 05.01.2017 

 

§ 8 Wahl der Verfahrensart 

(4) Der Auftraggeber kann Aufträge im Wege der Verhandlungsvergabe mit oder ohne Teilnahmewettbewerb vergeben, wenn  
 
1.  der Auftrag konzeptionelle oder innovative Lösungen umfasst,  

2.  der Auftrag aufgrund konkreter Umstände, die mit der Art, der Komplexität oder dem rechtlichen oder finanziellen Rahmen oder 
den damit einhergehenden Risiken zusammenhängen, nicht ohne vorherige Verhandlungen vergeben werden kann,  

3.  die Leistung nach Art und Umfang, insbesondere ihre technischen Anforderungen, vor der Vergabe nicht so eindeutig und 
erschöpfend beschrieben werden kann, dass hinreichend vergleichbare Angebote erwartet werden können,  

4.  nach Aufhebung einer Öffentlichen oder Beschränkten Ausschreibung eine Wiederholung kein wirtschaftliches Ergebnis 
verspricht,  

5.  die Bedürfnisse des Auftraggebers nicht ohne die Anpassung bereits verfügbarer Lösungen erfüllt werden können,  

6.  es sich um die Lieferung von Waren oder die Erbringung von Dienstleistungen zur Erfüllung wissenschaftlich-technischer 
Fachaufgaben auf dem Gebiet von Forschung, Entwicklung und Untersuchung handelt, die nicht der Aufrechterhaltung des 
allgemeinen Dienstbetriebs und der Infrastruktur einer Dienststelle des Auftraggebers dienen,  

7.  im Anschluss an Entwicklungsleistungen Aufträge im angemessenen Umfang und für an-gemessene Zeit an Unternehmen, die 
an der Entwicklung beteiligt waren, vergeben werden müssen,  

8.  eine Öffentliche Ausschreibung oder eine Beschränkte Ausschreibung mit oder ohne Teilnahmewettbewerb für den 
Auftraggeber oder die Bewerber oder Bieter einen Aufwand verursachen würde, der zu dem erreichten Vorteil oder dem Wert 
der Leistung im Missverhältnis stehen würde,  

9.  die Leistung aufgrund von Umständen, die der Auftraggeber nicht voraussehen konnte, besonders dringlich ist und die Gründe 
für die besondere Dringlichkeit nicht dem Verhalten des Auftraggebers zuzurechnen sind,  

10. die Leistung nur von einem bestimmten Unternehmen erbracht oder bereitgestellt werden kann,  

11. es sich um eine auf einer Warenbörse notierte und erwerbbare Lieferleistung handelt,  

12. Leistungen des ursprünglichen Auftragnehmers beschafft werden sollen,  
 

a) die zur teilweisen Erneuerung oder Erweiterung bereits erbrachter Leistungen bestimmt sind,  

b) bei denen ein Wechsel des Unternehmens dazu führen würde, dass der Auftraggeber eine Leistung mit 

    unterschiedlichen technischen Merkmalen kaufen müsste und  

c) bei denen dieser Wechsel eine technische Unvereinbarkeit oder unverhältnismäßige technische Schwierigkeiten bei 

    Gebrauch und Wartung mit sich bringen würde,  

 
13. Ersatzteile und Zubehörstücke zu Maschinen und Geräten vom Lieferanten der ursprünglichen Leistung beschafft werden 

sollen und diese Stücke in brauchbarer Ausführung von anderen Unternehmen nicht oder nicht unter wirtschaftlichen 
Bedingungen bezogen werden können,  

14. eine vorteilhafte Gelegenheit zu einer wirtschaftlicheren Beschaffung führt, als dies bei Durchführung einer Öffentlichen oder 
Beschränkten Ausschreibung der Fall wäre,  

15. es aus Gründen der Sicherheit oder Geheimhaltung erforderlich ist,  

16. der öffentliche Auftrag ausschließlich vergeben werden soll: 
  

a) gemäß § 1 Absatz 3 an Werkstätten für Menschen mit Behinderungen oder an Unternehmen, deren Hauptzweck die soziale 
 und berufliche Integration von Menschen mit Behinderungen oder von benachteiligten Personen ist, oder  

b) an Justizvollzugsanstalten oder  

17. dies durch Ausführungsbestimmungen eines Bundes- oder Landesministeriums bis zu einem bestimmten Höchstwert 
(Wertgrenze) zugelassen ist; eine solche Wertgrenze kann auch festgesetzt werden für die Vergabe von Liefer- oder 
Dienstleistungsaufträgen einer Auslandsdienststelle im Ausland oder einer inländischen Dienststelle, die im Ausland für 
einen dort zu deckenden Bedarf beschafft.  

 

Hinweis: 

Auskünfte bezüglich der UVgO können in der Klinikumsverwaltung im jeweils zuständigen Geschäftsbereich (C, D, E) 
eingeholt werden. Es wird darauf hingewiesen, dass die mittelbewirtschaftende Stelle (WE) für die Richtigkeit und 
Vollständigkeit ihrer Angaben selbst verantwortlich ist.  


	Textfield: 
	Beschaffungsantrag vom: 
	GeräteDaten: 
	Bitte eintragen oder Auswahl treffen: 
	Fachliche Begründung des Antragstellers Bei Bedarf: 
	Unterschrift des Antragstellers  Anwenders: 
	Text1: 


